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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulendes Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 2006
S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes,
des Kunsthochschulgesetzes und weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV. NRW.
2012 S. 90), hat die Universität Paderborn folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung der Zentralen wissenschaftlichen Einrichtung
Center for Optoelectronics and Photonics Paderborn (CeOPP) an der Universität Paderborn
vom 24. Oktober 2006 (AM.Uni.Pb. Nr. 71/06), geändert durch Ordnung zur Änderung der
Verwaltungs- und Benutzungsordnungder Zentralen wissenschaftlichenEinrichtung Center
for Optoelectronicsand Photonics Paderborn (CeOPP) vom 08. Juni 2007 (AM. Uni.Pb. Nr.
27/07) wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Abs. 5 wird folgender Halbsatz angefügt:

„und kann den Status einer assoziierten Wissenschaftlerin/eines assoziierten

Wissenschaftlers oder einer assoziierten Organisation nach Maßgabe des § 3a verleihen."
2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

„§3a
Assoziierte Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und Organisationen

(1) Anderen Organisationen (Hochschulen, Forschungseinrichtungenoder Firmen) oder
deren Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern kann der Status einer assoziierten

Organisation oder einer assoziierten Wissenschaftlerin/eines assoziierten
Wissenschaftlers verliehen werden, wenn durch die Zusammenarbeit mit ihnen die
Verwirklichung der Aufgaben und Ziele des CeOPP gefördert wird.
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(2) Die assoziierten Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlerund Organisationenwerden auf
Vorschlag eines Mitglieds des CeOPP vom Vorstand im Einvernehmen mit dem
Präsidium berufen.

(3) Der Status der assoziierten Wissenschaftlerin/des assoziierten Wissenschaftlers oder
der assoziierten Organisation endet:
-durch schriftliche Erklärung der assoziierten Wissenschaftlerin/des assoziierten
Wissenschaftlers oder der assoziierten Organisation,
-durch Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Zentrum, welche vom Vorstand
festgestellt und der assoziierten Wissenschaftlerin/dem assoziierten Wissenschaftler
oder der assoziierten Organisation mitgeteilt werden muss,
- oder durch Ausschluss aus wichtigem Grund, der vom Vorstand im Einvernehmen
mit dem Präsidium beschlossen und der assoziierten Wissenschaftlerin/dem

assoziierten Wissenschaftler oder der assoziierten Organisation mitgeteilt werden
muss.

(4) Mit assoziierten Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlernoder Organisationen wird ein
wissenschaftlicher Austausch gepflegt, der die Aufgaben und Ziele des CeOPP und
der assoziierten Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftleroder Organisationen fordert."

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom 09. Mai
2012.
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